
Füa$raäveräps"üsuomem üsn der
Srts geseneissde Wa tdrmoh r

E{n1199.fe1d dem Beschluss des Die zweite Zone umfasst den Be- bild beeinträchtigt wurde und zum
OrfsldniäinZeiäTöi walämohi wur- ieich aö loei3el süd/Ortseingang anderen auch äine see;;;rht;
den für den ortsbereich von wald- aus Richtung Jägersburg und aiä trng J.t verkenrisictreih;f;;1.
mohr zwei Plakatsverbotszonen saarpfalzstraße,biszurAusfahrtder itandenist.
festgelegt.
Die Plakatuerbotszonen sind nach-
stehend beschrieben und auch dem
beigefügten Übersichtsplan zu ent-
nehmen.
Die erste Plakafuerbotszone er-
streckt sich vom Kreisel/Nord, Ein-
mündungsberei ch Saarpfalzstraße I
Waldstraße bis zur Evangelischen
Kirche und umfasst den Ortsmittel-
punktbereich, d.h. die Rathausstra-
ße entlang Rathaus bis Einmtin-
dung Weiherstraße, beinhaltet den
Marktplatz, den Walter-K.-Hanß-
Platz und den Teilbereich der Wei-
herstraße von Ampelanlage bis
Ecke Platz am Glan-

Sporthalle a uf die Saarpfa lzstraße.
ln dqn Plakatverbotszönen isilas * ist ausdrücklich värboten, Wer- 

1

Plakatieren und Anbringen von bung oder private Hinweisschilder.,,
Werbetafeln entlang den Verkefirs- in Verbindung mit..Verkehrszeichen 

a
wegen und auf den gemeindeeige- oder Einrichtu4gen z.g. Ampelanla-
nen Flächen, Anlagen und Einrich- gen innerorts'iufzustellen. Eben-
tungen (2.8, Straßenleuchten) falls dürfen Verkehrszäichen nichtuntersagt. verdecktrwerden (vgl. 5 jj Abs. 2
Sofern widerrechttich Plakate und STVO).TVerstOne ieige; diese Ver-
Werbetafelp aufgestellt und ange- bote jlelien außärdem eine Ord-
br4cht werden, werden diesd'sofort nungswidrigkeit i.S. von S 8g
beseitigt.
Oie Plakatierungs- und Werbemaß-
nahmän in der Ortsgemeinde Wald- Aufgrund des dargelegten Sachver- .

mohr haben in den letzten Woihen halts wird um eeachtung und Ver- i

und Monaten ein Ausmaß'ang+ ständn's für'diese Regeiung.gebe-,.
nommenr dass zum Einen das Orts- ten; - - - 
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